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RS OGH 1955/6/14 4Ob77/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 14.06.1955

Norm

ABGB §1157

Rechtssatz

Ein Dienstgeber, der vom Dienstnehmer verdächtigt wird, daß er einen ihm nicht zukommenden Betrag erhalten habe,

ist kraft der das Dienstverhältnis beherrschenden Treupflicht gehalten, sich darüber zu äußern.
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